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Kindertageseinrichtungen (Kitas) sind heute ein wichtiger Bestandteil unserer Gesellschaft 

und bilden eine bedeutsame (sekundäre) Sozialisationsinstanz für das Aufwachsen von Kin-

dern. Umfassende Studien weisen auch für Deutschland darauf hin, dass kindliche Entwick-

lungs- und Bildungschancen stark vom Familienhintergrund bestimmt sind und der frühe Zu-

gang zu öffentlichen Bildungsinstitutionen hier ausgleichend wirken kann (Bundesministerium 

für Familie, Senioren, Frauen und Jugend [BMFSFJ], 2016; OECD, 2018). Damit geht auch die 

Betonung der Relevanz von Sozialraumarbeit in Kitas einher, denn „um auf die wachsenden 
gesellschaftlichen Anforderungen zu reagieren, ist es für Kindertageseinrichtungen bedeut-

sam, ihren Blick auf das gesamte System rund um das Kind zu erweitern“ (Jares, 2014, S. 30). 

Das Land Rheinland-Pfalz hat sich dieser Perspektive in besonderem Maße angenommen und 

greift die sozialräumliche Orientierung auch in seinem novellierten KiTa-Zukunftsgesetz (Ki-

TaG) auf. Der darin enthaltene § 25 Absatz 5 KiTaG regelt das sogenannte Sozialraumbudget, 

mit dem die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe zusätzliche Zuweisungen zur De-

ckung von personellen Bedarfen, die in Kitas insbesondere aufgrund ihres Sozialraums entste-

hen, vornehmen können. Als Voraussetzung zur Mittelzuweisung wird ein durch den Jugend-

hilfeausschuss des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe verabschiedete Konzeption 

verlangt (Begründung KiTaG, 2019; KiTaGAVO).  

Die hiermit vorliegende fortgeschriebene Konzeption zur Umsetzung des Sozialraumbudgets 

in der Landeshauptstadt Mainz wurde von einer durch den ansässigen Träger der öffentlichen 

Jugendhilfe einberufenen Steuerungsgruppe Kita-Sozialraumbudget unter wissenschaftlicher 

Begleitung des Instituts für sozialpädagogische Forschung gGmbH (ism) erarbeitet. Die Steue-

rungsgruppe setzt sich aus den nachfolgenden Institutionen zusammen: 

- Vertreter:innen  Amt für Jugend und Familie Sachgebiet „Allgemeiner Sozialer Dienst“, Stabsstelle 
„Frühe Hilfen“, Sachgebiet Jugend-/Schulsozialarbeit und Abteilung Kindertagesstätten und Kinderta-

gespflege inkl. Mitarbeiter:innen aus den städtischen Kindertageseinrichtungen 

- Vertreter:innen Amt für soziale Leistungen Stabsstelle „Jugendhilfe- und Sozialplanung“ 

- Vertreter:innen anerkannter Träger der freien Kinder- und Jugendhilfe 

- Vertreter:in Stadtelternausschuss als gesetzliche Elternvertretung auf gesamtstädtischer Ebene 

- Vertreter:innen der im Jugendhilfeausschuss vertretenen Stadtratsfraktionen 

Der Verordnung zur Ausführung von Bestimmungen des Landesgesetzes über die Erziehung, 

Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege (Ki-

TaGAVO) folgend, gilt es, in der beim Land vorzulegenden Konzeption die Sozialräume von 

Kitas nachvollziehbar zu beschreiben und anschließend auf die Beschreibung bezugnehmend 

festzulegen, welches Personal zu welchem Zweck in den Einrichtungen zum Einsatz kommen 

wird. Zur thematischen Einbettung wird diesen Konzeptionsteilen eine Einführung in die Be-

grifflichkeit der Sozialraumorientierung an sich und eine Zusammenfassung gesetzlichen Neu-

erungen vorangestellt. Anschließend erfolgt im zweiten Kapitel die Vorstellung der sozial-

räumlichen Beschreibung. Die Beschreibung der Konzeptbausteine (Kapitel 3) und der Über-

gangssicherung (Kapitel 4) schließen daran an. Im Rahmen des Ausblicks (Kapitel 5) werden 

1 Einleitung 
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weitere Verfahrensschritte dargelegt, die dem vorgesehenen regelmäßigen Überprüfungstur-

nus (KiTaGAVO, S. 19) gerecht werden.  

 

 Begriffliche Einführung in das Themengebiet Sozialraumorientierung 

Dem Sozialraumbudget liegt der Begriff des Sozialraums zu Grunde, der wiederum auf dem 

theoretischen Konzept von sozialen Räumen und einer Lebensweltorientierung basiert (Jares, 

2016). Allgemein geht damit eine Auffassung einher, „die den Zusammenhang von sozialen 

Bedingungen, der räumlichen Umwelt und die sich hieraus ergebenden unterschiedlichen Le-

benswelten (Lebenssituationen, Entwicklungs- und Entfaltungsmöglichkeiten) [aufgreift] und 

in Bezug zu sozialen Prozessen [setzt]“ (KiTaGAVO, S. 17). Unter einem Sozialraum wird dabei 

stets ein Quartier unterhalb der Stadt- bzw. Kreisebene gefasst und weist eine geografische 

und eine soziale Dimension auf (Kessl & Reutlinger, 2018). Bereits in den Bildungs- und Erzie-

hungsempfehlungen für Kindertagesstätten in Rheinland-Pfalz (Ministerium für Bildung RLP, 

2018; kurz BEE RLP), wird die Sozialraumorientierung als grundlegend für die Arbeit in rhein-

land-pfälzischen Kitas beschrieben. So wird die Kita „als aktiver Teil der sozialen Infrastruktur 
des Gemeinwesens verstanden“ (KiTaGAVO, S. 17) und in ein reziprokes Verhältnis mit dem 
sie umgebenden Lebens- und Sozialraum gesetzt: „Der Lebens- und Sozialraum, in dem die 

Einrichtung liegt, prägt die Kinder und Familien sowie die Arbeit der Kindestagesstätte. Zu-

gleich wirkt die Tätigkeit der Kindertagesstätte, unter Beteiligung von Kindern und ihren El-

tern, in den Lebens- und Sozialraum hinein.“ (Ministerium für Bildung RLP, 2018, S. 195). Diese 

Auffassung ist grundlegend für Teile der gesetzlichen Neuerungen seit 2021 - konkret das So-

zialraumbudget - einzuordnen. 

 

 Gesetzliche Neuerungen und Innovationspotential des Sozialraumbudgets 

Am 01.07.2021 trat in Rheinland-Pfalz das Landesgesetz KiTaG vollumfänglich in Kraft, welches 

das seit 1991 bestehende Gesetz ablöst. Zentrale Zielsetzung von KiTaG ist es, vor Ort in den 

Kitas „allen Kindern gleiche Entwicklungs- und Bildungschancen (zu) bieten, unabhängig von 

ihrem Geschlecht, ihrer ethnischen Herkunft, Nationalität, weltanschaulichen und religiösen 

Zugehörigkeit, einer Behinderung, der sozialen und ökonomischen Situation ihrer Familie und 

ihren individuellen Fähigkeiten. Sie soll soziale sowie behinderungsbedingte Benachteiligun-

gen ausgleichen“ (§ 1 Abs. 2 KiTaG).  

Eine wesentliche Änderung im Zuge der Gesetzesnovellierung betraf die Gestaltung der Kita-

Personalbemessung. So basiert die Grundpersonalisierung auf einer platzbezogenen Bemes-

sung (§ 21 KiTaG). Zudem gibt es ergänzende Zuweisungen des Landes zur Deckung von zu-

sätzlichen personellen Bedarfen, die aus sozialräumlichen und anderen Besonderheiten (z. B. 

Betriebserlaubnisrelevanz) resultieren (§ 25 Abs. 5 KiTaG). Diese Personalfinanzierung erfolgt 

durch das sogenannte Sozialraumbudget. Dessen Ziel ist die Überwindung struktureller Be-

nachteiligung vor dem Hintergrund einer Lebens- und Sozialraumorientierung (Ministerium 
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für Bildung RLP, 2021a). Das Gesetz legt fest, dass die Budgetmittel konzeptgeleitet zur perso-

nellen Verstärkung in überwiegend als strukturell benachteiligt identifizierten Kitas eingesetzt 

werden können. 
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Zur Untersuchung der sozialräumlichen Bedarfe in der Landeshauptstadt Mainz wurde eine 

Datenanalyse durchgeführt, deren Ergebnisse nachfolgend dargelegt sind. Grundlegend war 

zunächst die Definition von Sozialräumen. Zur Beschreibung der jeweiligen Sozialräume von 

Kitas liegen zum einen statistische Daten auf Stadtbezirksebene vor. Zum andere werden als 

Datengrundlagen individuelle, differenzierte Bedarfslagen der einzelnen Kitas mittels eines 

von den Kitas ausgefüllte Situationsberichtes erfasst (siehe Anhang I).  

 

 Analyse statistischer Daten 

Das durchgeführte Analyseverfahren der statistischen Daten ist als mehrschrittig zu beschrei-

ben: In einem ersten Schritt erfolgte die Auswahl und Zusammenstellung von bevölkerungs-

bezogenen und soziostrukturellen Daten (pro Stadtbezirk), die Auskunft über die Bedarfslage 

von Kindern und Familien ermöglichen. Zur Herausarbeitung von sozialräumlichen Bedarfsla-

gen wurden die folgenden Indikatoren zur Beschreibung und Analyse der Lage in der Landes-

hauptstadt Mainz ausgewählt:  

(1) Kinder unter sieben Jahren ohne deutsche Staatsangehörigkeit1 

(2) Anzahl der Alleinerziehenden Haushalte2 

(3) Kinder unter sechs Jahren in Bedarfsgemeinschaften nach SGB II3 

Die getroffene Auswahl berücksichtigt im Besonderen Studienergebnisse aus dem Bereich der 

Ungleichheitsforschung in Kindheit und Jugend. Dabei werden als besonders bedeutsame Fak-

toren der Gefährdung oder Förderung kindlicher Entwicklung zum einen die Armut von Kin-

dern und zum anderen das Familienleben (Klima, kindzentrierte Alltagsgestaltung, Erziehungs-

verhalten usw.) hervorgehoben (Holz, 2005). Als Hauptrisikofaktoren für die Armut von Kin-

dern gelten unter anderem (Langzeit-) Arbeitslosigkeit, Niedrigeinkommen, Alleinerzieher:in-

nensituation und Migrationshintergrund bzw. nicht deutsche Staatsangehörigkeit. Studien ar-

beiten heraus, dass arme und von Armut bedrohte Kinder „in zentralen Lebensbereichen 
überproportional von Einschränkungen betroffen sind, wie hinsichtlich ihres Spiel-, Arbeits- 

und Sprachverhaltens, ihrer Einbindung in Freundschaftsnetzwerke, ihrer Gesundheit und ih-

rer körperlichen Entwicklung.“ (Baader, Cloos, Hundertmark & Volk, 2008, S. 28). Besondere 
Bedarfe werden dann gesehen, wenn sich Risikofaktoren kumulieren – also anhäufen. 

                                                      

1 Der Altersbereich bezieht sich auf die für die Berechnung der Sozialraumbudget-Landesmittel pro Jugendamts-

bezirk herangezogenen Indikatoren (Anteil der Kinder unter 7 Jahren). Die herangezogenen Daten stammen aus 

dem Jahr 2021 (Stichtag 31.12.2021). 
2 Die herangezogenen Daten stammen aus dem Jahr 2021 (Stichtag 01.01.2022). 
3 Der Altersbereich bezieht sich auf die der städtischen Statistikabteilung vorliegenden Daten, die von der Bun-

desagentur für Arbeit gemeldeten wurden. Die herangezogenen Daten stammen aus dem Jahr 2020 (Stichtag 

31.12.2020). 

2 Kita-Sozialraumanalyse 
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In einem zweiten Schritt wurden prozentuale Anteilswerte pro Indikator berechnet. Dabei 

wurden die vorliegenden Zahlen pro Indikator in Bezug zu folgenden Vergleichswerten ge-

setzt:  

 

Abbildung 1: Beschreibung der Indikatoren - Statistische Daten 

Indikatoren  Vergleichswert 

Kinder ohne deutsche Staatsange-

hörigkeit unter sieben Jahren (Stich-

tag 31.12.2021)  

Anzahl aller Kinder im Stadtbe-

zirk unter sieben Jahren (Stichtag 

31.12.2021) 

Anzahl der Alleinerziehenden 

 Haushalte (Stichtag 01.01.2022) 

Anzahl Haushalte mit Kindern 

 im Stadtbezirk (Stichtag 

01.01.2022) 

Anzahl Kinder in Bedarfsgemein-

schaften nach SGB II unter sechs 

Jahren (Stichtag 31.12.2020) 

Anzahl aller Kinder im Stadtteil4 

oder Stadtbezirk unter sechs Jah-

ren (Stichtag 31.12.2020) 

 

Die Berechnung der indikatorenbezogenen Anteilsmittelwerte auf Stadtteil-/Stadtbezirks-

ebene stellen pro Indikator einen ersten Richtwert für die Definition von Benachteiligung dar.  

 

                                                      

4 In den Stadtbezirken 161, 168, 246, 247, 311, 312, 614 und 618 liegen zu kleine Fallzahlen bei Bedarfsgemein-

schaften nach SGB II vor, sodass die fehlenden Angaben mit dem Anteilswert des jeweiligen Stadtteils ersetzt 

worden sind. 
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 Analyse der Situationsberichte der Kindertageseinrichtungen 

Mit dem Ziel eine detaillierte und aktuelle Einschätzung der Belastungslage der Kindertages-

einrichtungen in der Stadt Mainz vornehmen zu können, wurde eine Online-Befragung zur Er-

fassung der Situation vor Ort in den Kitas (Situationsbericht) durchgeführt. Im Rahmen eines 

Pre-Tests (Laufzeit 23.03.2022 bis 08.04.2022) konnten eine begrenzte Anzahl an Kitas der 

städtischen und freien Träger (max. drei Kitas städtische Trägerschaft, drei katholische Kitas, 

drei evangelische und drei DPWV-Kitas) eine Rückmeldung zum Inhalt des Situationsberichtes 

und zu dessen Handhabbarkeit geben. Die mittels des Verfahrens erfassten Daten werden als 

zusätzliche Grundlage, also über die statistischen Daten auf Stadtbezirksebene hinausgehend, 

zur Verteilung der Budgetmittel zum Zweck des sozialen Ausgleichs im Sinne des KiTaG zur 

Sozialraumanalysen und der Mittelverteilung herangezogen.  

Es wurden alle Kita-Leitungen in der Stadt Mainz aufgefordert, den Situationsbericht (über 

den entsprechenden Link zum Online-Tool) auszufüllen. Sowohl den Trägern als auch den Kita-

Leitungen wurde schriftlich per E-Mail mitgeteilt, dass eine Berücksichtigung für die Zuwei-

sung der Mittel aus dem Sozialraumbudget ohne Ausfüllen des Situationsberichtes nicht mög-

lich ist. Ausgenommen waren Einrichtungen, die laut Bedarfsplan nicht als Regeleinrichtung 

gelten. Die Erhebung erfolgte im Zeitraum 26.04.2022 bis 08.06.2022, in dem auch wiederholt 

auf eine Teilnahme hingewiesen wurde. Von 110 Kitas lagen mit Stand 09.06.2022 Angaben 

aus dem Situationsbericht vor. Von 14 Regeleinrichtungen im Stadtgebiet Mainz liegen keine 

Daten vor, da der Situationsbericht nicht eingereicht wurde. 

Für die Berechnung des Indexes im Rahmen der Kita-Sozialraumanalyse wurden die Ergebnisse 

folgender Fragendimensionen5 (Indikatoren, die Aufschluss über die Belastungslage einer Kin-

dertageseinrichtung geben) einbezogen und aus den Ergebnissen die Anteile an der Gesamt-

zahl der belegten Plätze in der Einrichtung und der Mittelwert aus allen Kitas berechnet: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

5 Den Situationsbericht mit diesen und weiteren Fragen finden Sie in Anlage I 
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Abbildung 2: Beschreibung der Indikatoren - Situationsbericht 

Anzahl an Kindern in der Kita, für die die Einrichtung als zentraler Lernort der dt. Sprache anzusehen ist 

Anzahl an Kindern mit Sprachförderbedarf (durch ein standardisiertes Verfahren festgestellt) 

Anzahl an Kindern, bei denen sprachliche Barrieren in Kommunikation mit Eltern festzustellen sind 

Anzahl an Kindern, bei denen aufgrund einer prekären materiellen Situation der Eltern (z.B. BuT, SGB II-Bezug, Schulden, Armut, beengte 

Wohnverhältnisse) ein Risikofaktor für soziale Benachteiligung festzustellen ist 

Anzahl an Kindern bei denen aufgrund mangelnder familialer Ressourcen (z.B. Alleinerziehende) ein Risikofaktor für soziale Benachteili-

gung festzustellen ist 

Anzahl an Kindern bei denen aufgrund eines geringen Bildungstandes der Eltern (z.B. kein Schulabschluss/keine Ausbildung) ein Risiko-

faktor für soziale Benachteiligung festzustellen ist 

Anzahl an Kindern bei denen aufgrund massiver/chronischer gesundheitlichen Beeinträchtigungen/Behinderung der Eltern (z.B. psychi-

sche Erkrankung, Sucht) ein Risikofaktor für soziale Benachteiligung festzustellen ist 
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 Kita-Sozialraumindex 

Um die Kumulation nicht nur augenscheinlich zu interpretieren, sondern differenzierte Aussa-

gen sowie eine Fokussierung auch indikatorenübergreifend vornehmen zu können, wurde im 

Anschluss an die Berechnung der Anteilswerte eine z-Standardisierung6 der Statistik- und Si-

tuationsbericht-Werte und daraus die Berechnung eines (ungewichteten) Kita-Sozialraumin-

dexes durchgeführt. Für die Interpretation des Kita-Sozialraumindexes ergeben sich folgende 

Einordnungen:  

 0,1 bis 1,0 überdurchschnittlich belastet (inFehler! Verweisquelle konnte nicht 

gefunden werden. orange markiert)  

 ≤ 1,0 deutlich überdurchschnittlich belastet (in Fehler! Verweisquelle konnte 

nicht gefunden werden.rot markiert) 

Der Kita-Sozialraumindex führt die Indikatoren des Situationsberichtes und der statistischen 

Daten zusammen und ermöglicht eine Einschätzung der Belastungssituation in Mainzer Kitas. 

Die in der Grafik dargestellten Kindertageseinrichtungen wurden durch die Kita-Sozialraum-

analyse als überdurchschnittlich und deutlich überdurchschnittlich belastet identifiziert. 

 

 

 

  

  

                                                      

6 Die Standardisierung der Werte ist notwendig, damit die Werte unterschiedlicher Skalen miteinander vergleich-

bar sind. Die sogenannte z-Standardisierung stellt eine mögliche Methode dar und relativiert die Werte an der 

Gesamtheit aller einbezogenen Werte. Das Ziel ist es, den Abstand der Werte zum Mittelwert auf Grundlage der 

durchschnittlichen Streuung der jeweiligen Verteilung um den Mittelwert (Standardabweichung) zu betrachten. 
Hierzu wird die Abweichung vom Mittelwert in Einheiten der jeweiligen Standardabweichung darstellt, was in 

mit miteinander vergleichbaren z-Werten resultiert (Bortz & Schuster, 2010). 
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Abbildung 3: Übersicht über die identifizierten Kindertageseinrichtungen der Stadt Mainz: Kita-

Sozialraumindex 2022 
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Im Ergebnis der Kita-Sozialraumanalyse wurden die Kindertageseinrichtungen Kreyßigstraße, 

Die Sprösslinge, Emausweg, Integrative Kita Lerchenberg, Mombach Hauptstraße und Lieb-

frauen (in absteigender Reihenfolge) mit einem Index zwischen 1,63 und 1,18 als deutlich 

überdurchschnittlich belastet identifiziert. Diese sind in der Grafik rot markiert. 

Als überdurchschnittlich belastet wurden mit einem Index zwischen 0,90 und 0,50 die Kinder-

tageseinrichtungen (in absteigender Reihenfolge) Goetheplatz, Paulusgemeinde, Zeughaus-

gasse, Großer Sand, Herz Jesu, Heilig Geist, Feldbergplatz, Römerquelle, Campulino Studien-

werk, Am Gonsenheimer Wald, Wallaustraße, Altmünster, St. Rochus und Mombach-West I 

identifiziert.  

Die Kindertageseinrichtungen (in absteigender Reihenfolge) Am Finther Wald, Am Zag-

rebplatz, St. Joseph, Ev. Kita Mombach, Rasselbande, Pfarrer-Bergmann-Straße, Aubach-

straße, Maler-Becker-Schule, MinniMax, Mombach-West II, Moltkestraße, Maria Königin 

(Weisenau), Alter Kerbeplatz, Frankenhöhe, Neustadtzentrum, Kinderkrippe El KiKo und Wol-

kenburg weisen mit einem Index zwischen 0,49 und 0,14 ebenfalls eine überdurchschnittliche 

Belastung auf und sind demnach in der Kita-Sozialraumanalyse als identifiziert anzusehen. Die 

überdurchschnittlich belasteten Kindertageseinrichtungen sind in der Grafik orange markiert. 

Kindertageseinrichtungen deren Index zwischen 0,08 und -0,90 liegen sind aufgrund ihrer 

nicht identifizierten sozialräumlichen Belastungslage nicht in der Kita-Sozialraumanalyse auf-

geführt. 



11 

 

 

Nachfolgend werden die zentralen Konzeptbausteine beschrieben, für die die Mittel des Sozi-

alraumbudgets in der Landeshauptstadt Mainz eingesetzt werden. Der Mittelverwendung 

liegt die Zielsetzung der (übergangsbedingten) Bestandssicherung zugrunde. Diese Sicherung 

wird systematisch auf Basis bestehender Vereinbarung zwischen der Stadt Mainz und den 

Kitas-Trägern in den kommenden Jahren (bis spätestens Ende des Kita-Jahres 2023/24) abge-

baut. Damit geht ein prozesshafter Übergang in die neue Grundpersonalisierung sowie Ent-

wicklung sozialräumlicher Konzeptbausteine mit entsprechend definierten Aufgaben- und 

Stellenprofilen und deren praktische Etablierung einher. 

Im Jahr 2022 wurden Workshops mit Kita-Delegierten und Elternvertretungen durchgeführt, 

die sich der Erarbeitung von inhaltlichen Konzepten für die hier dargelegten Bausteine ange-

nommen haben. Diese gilt es fortlaufend weiterzubearbeiten.  

Für die (Weiter-)Qualifizierung der Kräfte, die im Rahmen der Konzeptbausteine finanziert 

werden, können Mittel aus dem Sozialraumbudget für Fortbildungskosten verwendet werden. 

 

 Konzeptbaustein Fachkräfte für Diversität 

Die aktuell gültige Konzeptfassung zum Sozialraumbudget sieht die diversitätsorientierte Wei-

terentwicklung der Arbeitsschwerpunkte der Interkulturellen Fachkräfte vor (Beschluss des 

Jugendhilfeausschusses vom 26.01.2022). Interkulturelle Fachkräfte werden ab dem Kita-Jahr 

2023/2024 zu Fachkräften für Diversität weiterentwickelt. Dies sichert für Kitas den Erhalt von 

(migrations-)spezifischen Fachkompetenzen und ermöglicht die konzeptionelle Berücksichti-

gung von neuen und aktuellen Erkenntnissen aus dem Forschungs- und Praxisfeld der Bildung-

, Erziehung- und Betreuung von Kindern. 

In Rheinland-Pfalz wurde bereits seit 1979 die Einstellung von Zusatzkräften für interkulturelle 

Arbeit in den Kitas gefördert. Auch in den Kindertageseinrichtungen (städtische und freie Trä-

ger) in der Landeshauptstadt Mainz waren eine Vielzahl von Interkulturellen Fachkräften tätig. 

Die Zuweisung von Personalanteilen erfolgte, der Logik des Landesamtes folgend, in Bezug auf 

Kinder mit Migrationshintergrund in den Kitas. Die Forschungslage weist allerdings darauf hin, 

dass die bisherigen Schwerpunkte auf Anzahl an Kindern mit Migrationshintergrund und der 

Thematik Interkulturalität um Benachteiligungen entgegenzuwirken zu kurz greifen. 

Bildungschancen sind u. a. aufgrund von sozialer Herkunft (z. B. wohnen in bestimmten Stadt-

teilen), Migration, Geschlecht, Schulbildung der Elternpersonen ungleich verteilt. Der Diversi-

tätsansatz steht in pädagogischen Institutionen dafür, die gesellschaftliche Pluralität, Hetero-

genität und Unterschiedlichkeit von Lebenslagen und Lebensentwürfen anzuerkennen und 

entsprechend auf Benachteiligung und Ungleichheit zu reagieren.  

3 Konzeption zum Einsatz des Sozialraumbudgets 
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Im Rahmen des Sozialraumbudgets gilt es demnach, Diversität als Fach- und Steuerungsauf-

gabe in Kitas anzuerkennen und zu unterstützen. (Fischer, 2021; Welzenbach, 2021; Skorsetz, 

Bonanati, Kucharz (Hrsg.), 2020)  

Sogenannte Fachkräfte für Diversität übernehmen die Aufgabe, gleichberechtigte Bildungs-

wege für Kinder unter Vielfaltsaspekten zu eröffnen und ihnen damit ihr Recht auf eine freie 

Persönlichkeitsentwicklung und ein diskriminierungsfreies Leben zu sichern.7 Sie vertreten das 

Prinzip der Anerkennung gesellschaftlicher Differenz- bzw. Ungleichheitsstrukturen. 

Fachkräfte für Diversität bringen sich durch Ihre Kultursensitivität und Armutssensibilität so-

wie ihr Vorurteilsbewusstsein als selbstreflexiver Akteur in die pädagogische Praxis in Kitas 

ein. Sie greifen Diversität als pädagogisches Thema im Kita-Alltag auf und gestalten vielfalts-

orientierte Settings mit Kindern, Fachkräften und Eltern. Sie begleiten beispielsweise vielfalts-

sensibel die Spielpraktiken von Kindern oder bieten diversitätsorientierte Angebote für Eltern 

zur Wissensvermittlung zu Bildungswegen und Bildungsmöglichkeiten an. 

Diversität ist eine Querschnittsaufgabe für alle pädagogischen Fachkräfte in Kitas. Fachkräfte 

für Diversität unterstützen dies, indem sie die Selbstreflexion von persönlichen Zugängen und 

Normalitätsvorstellungen aller Teammitglieder zum Thema Diversität fördern. Dies gelingt z. 

B. durch Materialimpulse für die pädagogische Arbeit. Dabei arbeiten die Fachkräfte für Diver-

sität eng mit den Kita-Leitungen und den Kita-Sozialarbeitenden zusammen. 

Die Kooperation und sozialräumliche Vernetzung ist ebenso ein Aufgabenfeld der Fachkräfte 

für Diversität, indem sie die Kitas mit diversitätsrelevanten Hilfen und Angeboten im Sozial-

raum (z. B. mit migrationsspezifisch kompetenten Einrichtungen) in Kontakt bringt und diese 

Kontakte pflegt. 

Interkulturelle Fachkräfte können mit der Aufforderung und dem Angebot zur Weiterqualifi-

zierung und unter Beibehaltung der Eingruppierung zukünftig als Fachkräfte für Diversität wei-

terbeschäftigt werden. Die Eingruppierung der Fachkräfte für Diversität erfolgt in 8a TVöD 

SuE. 

Fachkräfte für Diversität wird laut folgendem Stufenmodell (orientiert an den Betriebserlaub-

nissen zu dem Zeitpunkt der Erhebung des Situationsberichts) den identifizierten Kitas zuge-

ordnet: 

 Ab 100 Kinder: 1 VZÄ 

 Ab 75 Kinder: 0,75 VZÄ 

 Ab 50 Kinder: 0,5 VZÄ 

                                                      

7 Fachkräfte für Diversität agieren im Kita-Alltag, werden jedoch nicht in die Grundpersonalisierung eingerechnet. 

Damit wird sichergestellt, dass die Fachkräfte für Diversität zu jeder Zeit ihren besonderen Aufgaben aus dem 

Leitgedanken des Sozialraumbudgets (Überwindung struktureller Benachteiligung) nachgehen können. Für die 

Inanspruchnahme der Mittel aus dem Sozialraumbudget besteht die Voraussetzung, dass die Fachkräfte für 

Diversität keine Aufgaben des Personals aus der Grundpersonalisierung ersetzen.  
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 Unter 50 Kinder: 0,25 VZÄ 
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 Konzeptbaustein Familienzentren und Kita-Sozialarbeit 

Die Schaffung von konzeptionellen Grundlagen zum Nachteilsausgleich in Kindertageseinrich-

tungen und die Personalisierung einer entsprechenden Umsetzung soll in der Landeshaupt-

stadt Mainz mit Hilfe des Sozialraumbudgets Hand in Hand gehen.  

Kitas verstehen sich zunehmen als Anlaufstelle für benachteiligte Eltern und Familien und neh-

men niedrigschwellige und bedarfsorientierte Informationsangebote, Beratung und Unter-

stützung in ihre Einrichtungskonzeption auf. Durch die Weiterentwicklung von ausgewählten 

Kitas zu Familienzentren sollen in der Landeshauptstadt Mainz Orte geschaffen werden, die 

„der Kommunikation und Zusammenarbeit dienen und Familien bei der Entwicklungsförde-
rung ihrer Kinder unterstützen“ (Ministerium für Bildung RLP, 2021a, S. 2). 

Die folgenden fachlichen Leitlinien und Grundprinzipien bilden die Basis der konzeptionellen 

Entwicklungen in Kitas zu Familienzentren und der praktischen Arbeit der dort tätigen Fach-

kräfte. 

- Kinder und Familien stehen im Mittelpunkt 

- Vertrauensvolle Zusammenarbeit 

- Unterstützung und Begleitung der Familien auf vertraulicher Ebene 

- Herstellung von Chancengleichheit sowie interne und externe Unterstützung und Nutzung der vorhan-

denen Ressourcen 

- Forcierung von Inklusion und Integration  

- Ermöglichung von Partizipation  

- Orientierung an den Bedarfen 

- Verzahnung von kindlichen und familiären Bildungsprozessen  

- Orientierung an der Lebenswelt und dem Sozialraum 

- Stärkung und (Weiter-)Entwicklung von sozialen Netzwerken 

Die Leitlinien sind auch für Kitas, die sich nicht zum Familienzentrum (im engeren Sinne) wei-

terentwickeln (werden) wesentliche Grundpfeiler pädagogischer Arbeit. In Kitas mit besonde-

ren sozialräumlichen Bedarfen erfolgt eine zusätzliche Personalisierung aus dem Sozialraum-

budget durch Kita-Sozialarbeiter:innen. Die Kita-Sozialarbeit kann einen bedeutenden Stellen-

wert bei der Weiterentwicklung der sozialen Infrastruktur einnehmen, zu der die Kitas in der 

Landeshauptstadt Mainz (städtische und freie Träger) gehören. Damit stellen Familienzentren 

und Kita-Sozialarbeit gemeinsam einen wichtigen Baustein bei der Entwicklung einer Konzep-

tion zur Verteilung des Sozialraumbudgets im Stadtgebiet dar. Die Umsetzung der Bausteine 

aus dem Sozialraumbudget sind an dem Leitgedanken des Sozialraumbudgets, der sozialräum-

lichen Zusammenarbeit, zu orientieren. 

Für die Zuweisung von Mitteln für Familienzentren sollen insbesondere Einrichtungen mit be-

reits entwickelten Familienzentren-Konzepten im Sinne einer qualitätsorientierten Versteti-

gung berücksichtigt werden. 

Das Vorgehen zur Zuweisung von Personalstellenanteilen für Kita-Sozialarbeit und Familien-

zentren aus dem Sozialraumbudget sieht vor, dass Kita-Leitungskräfte und freie Träger durch 

das Amt für Jugend und Familie – Abteilung Kindertagesstätten kontaktiert werden. Für die 

Inanspruchnahme der Mittel für ein Familienzentrum muss der Kita-Träger gemeinsam mit 



15 

 

der Kindertageseinrichtung den Antrag auf Übernahme von Personalkosten vorlegen. In ei-

nem Verfahren wird der vorliegende Antrag auf Basis der Kita-Sozialraumanalyse geprüft und 

über die Mittelverteilung entscheiden.  

In der Konzeptionslaufzeit freiwerdende Budgetanteile gilt es nach Feststellung zeitnah, ori-

entiert an die Rangreihenfolge und dem dargelegten Verfahren zur Mittelbereitstellung ein-

zuleiten. 
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Zusätzliche Erläuterungen und besondere Regelungen für den Baustein Familienzentrum 

Den sozialräumlich identifizierten Kitas, die sich nach Prüfung der Interessensbekundung zu 

Familienzentren entwickeln, werden folgende Personalressourcen (neben Kita-Sozialarbeit) 

aus dem Sozialraumbudget zugemessen:  

 Pädagogische Fachkräfte für die Zusammenarbeit mit Eltern  

 Aufstockung vom Leitungsdeputat  

Den Familienzentren wird im Sinne der rheinland-pfälzischen Bildungs- und Erziehungsemp-

fehlungen (Ministerium für Bildung RLP, 2018, S. 131) eine Netzwerkfunktion im Gemeinwe-

sen zugesprochen. Hierbei soll im Besonderen die Entwicklung von Angeboten unterstützt 

werden, die Impulse für die Vernetzung der Eltern setzen. Um dies zu ermöglichen, verfügt 

das Familienzentrum über einen sogenannten gemeinsamen Raum, der verlässlich für Ange-

bote zur Verfügung steht. Er steht verbindlich für alle Angebote, die im Rahmen des Sozial-

raumbudgets geplant werden, zur Verfügung. Aber auch in Kitas, die keine separaten Räume 

zur Verfügung haben, können Angebote im Sinne der Familienzentren im Rahmen der jewei-

ligen Möglichkeiten entwickelt werden. Für diese Aufgaben sind bei sozialräumlicher Identifi-

zierung und nach einer Interessensbekundung auch zusätzliche Personalressourcen erforder-

lich. Eingruppiert werden diese Personalstellen nach der jeweiligen Fachkräfteeingruppierung 

(Eingruppierung Leitung oder päd. Fachkraft). 

Kita-Sozialarbeit wird, wie allen anderen identifizierten Kitas, auf Basis der Belegungszahlen 

der Einrichtung zugemessen. Zusätzlich werden pädagogische Fachkräfte für die Zusammen-

arbeit mit Eltern eingesetzt, die Kinder und Eltern mit den Angeboten der Familienzentren 

zusammenführen und aus pädagogischer Sicht begleiten.  

Pädagogische Fachkräfte für die Zusammenarbeit mit Eltern werden laut folgendem Stufen-

modell (orientiert an den Betriebserlaubnissen zu dem Zeitpunkt der Erhebung des Situations-

berichts) den identifizierten Kitas zugeordnet: 

 Ab 100 Kinder: 10 Wochenstunden 

 Ab 75 Kinder: 8 Wochenstunden 

 Ab 50 Kinder: 5 Wochenstunden 

 Unter 50 Kinder: 3 Wochenstunden 

Auf der Ebene der Leitung (oder einer geeigneten pädagogischen Fachkraft z. B. Stellvertre-

tende Leitung) wird des Weiteren der jeweiligen Einrichtungen für die Arbeit mit Kita-Sozial-

arbeit, den pädagogischen Fachkräften für die Zusammenarbeit mit Eltern und für Vernet-

zungsaufgaben ein Leitungsdeputat in Höhe von 5 Wochenstunden zugemessen. 
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Zusätzliche Erläuterungen und besondere Regelungen für den Baustein Kita-Sozialarbeit 

Allen sozialräumlich identifizierten Kitas können, unter Berücksichtigung der Budgetentwick-

lung im Rahmen der anderen Bausteine und der Rangreihenfolge der Kita-Sozialraumanalyse, 

Personalressourcen für Kita-Sozialarbeit aus dem Sozialraumbudget zugemessen werden.  

Kita-Sozialarbeit:innen erhalten als Ergänzung zur Kita-Leitung und zum sonstigen Kita-Fach-

personal, aber auch den Fachberatungen, den sozialpädagogischen Auftrag zur Überwindung 

struktureller Benachteiligung, „indem sie unterschiedliche Ressourcen und Bedarfe von Kin-

dern und Familien erkennen, diese nutzen und angehen“ (IBEB, 2021, S. 5). Dies geht einher 

mit dem Ziel von frühzeitiger Prävention, im Sinne einer Förderung von Entwicklungs- und 

Bildungschancen. Weiterhin wird mit dem Einsatz von Kita-Sozialarbeit eine direkte Unterstüt-

zung des Kita-Personals bezweckt. Im Besonderen kann Kita-Sozialarbeit einen maßgeblichen 

Beitrag daran leisten, „Kitas in ihrer Orientierung am Sozialraum weiter voranzubringen, das 
Verständnis für die im jeweiligen Sozialraum vorhandenen Bedarfe und Ressourcen zu erhö-

hen und die Vernetzung zwischen Kita und den Angeboten des Sozialraums auszubauen und 

zu stärken“ (IBEB, 2021, S. 6). Dies gilt im Besonderen für Beratungs- und Förderangebote im 

Sozialraum. 

Kita-Sozialarbeit in der Stadt Mainz nimmt den Sozialraum und das gesamte Kind-Kita-System 

als Ausgangspunkt. Es stehen immer die Kinder und Familien der Einrichtung im Mittelpunkt 

der Arbeit. Dafür soll eine Haltung mitgebracht werden, die zwischen pädagogischen Fach-

kräften und Sozialarbeiter:innen Unterschiede und Gemeinsamkeiten sieht und die Kompe-

tenzen der jeweiligen Profession würdigt. Die Gestaltung der Arbeit auf Augenhöhe und die 

Vertraulichkeit sind zentrale Qualitätsansprüche der Tätigkeit der Kita-Sozialarbeit mit Kin-

dern, Eltern und Teams. Zur Herstellung von Chancengleichheit als übergeordnetes Ziel sollen 

niedrigschwellige, lösungs- und ressourcenorientierte Beratungs- und Begleitungsprozesse 

mit Eltern und Fachkräften initiiert werden. Der Blick auf die Lebenswelt der Eltern und auf 

den Sozialraum der Einrichtung ist zentral für eine gelingende Umsetzung der Arbeit. Für eine 

passgenaue Planung und Umsetzung der Tätigkeit soll Kita-Sozialarbeit eine Analyse der Sozi-

alstruktur innerhalb der Kita vornehmen und so konkrete Bedarfe aufdecken können. Kita-

Sozialarbeit agiert im System und achtet auf eine Verknüpfung der Ressourcen in und um die 

Kindertageseinrichtungen und verhindert damit die Schaffung von Parallelstrukturen. Die 

Steuerungsgruppe empfiehlt, dass für die Umsetzung dieser Aufgaben grundsätzlich Sozialar-

beiter:innen/Sozialpädagog:innen mit einem Bachelor- oder vergleichbaren Abschluss (Ein-

gruppierung: S12 TVöD SuE) eingesetzt werden. 

Für die Trägerschaft sowie die Dienst- und Fachaufsicht von Kita-Sozialarbeit stehen den Kita-

Trägern zwei Optionen offen: 

Option 1: Kita-Sozialarbeit liegt in der Trägerschaft/Dienst- und Fachaufsicht des Kita-Trä-

gers/der Stadt Mainz 
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- Für die Inanspruchnahme dieser Option muss die grundsätzliche Bereitschaft des jeweiligen Kita-Trä-

gers zur Versorgung weiterer (zukünftig) identifizierter Kitas im Stadtteil mit Kita-Sozialarbeit einher-

gehen.  

Option 2: Kita-Sozialarbeit liegt in der Trägerschaft/Dienst- und Fachaufsicht eines Freien 

Trägers (Träger der Kinder- und Jugendhilfe) und wird den identifizierten Kitas zugeordnet. 

- Für die Inanspruchnahme dieser Option gilt die Prämisse sozialräumliche Synergieeffekte zu forcieren 

und eine Verinselung von Kita-Sozialarbeit zu vermeiden. 

Kita-Sozialarbeit wird laut folgendem Stufenmodell (orientiert an den Betriebserlaubnissen zu 

dem Zeitpunkt der Erhebung des Situationsberichts) den identifizierten Kitas zugeordnet: 

 Ab 100 Kinder: 1 VZÄ 

 Ab 75 Kinder: 0,75 VZÄ 

 Ab 50 Kinder: 0,5 VZÄ 

 Unter 50 Kinder: 0,25 VZÄ  
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 Konzeptbaustein Betriebserlaubnisrelevantes Mehrpersonal 

Unter betriebserlaubnisrelevantem Mehrpersonal nach § 25 Abs. 5 Satz 1 KiTaG i. V. m. § 3 

Abs. 3 KiTaGAVO werden Fälle gefasst, „die aufgrund der spezifischen äußerlichen Bedingun-
gen der Tageseinrichtung mit einer wesentlich anderen Personalausstattung arbeiten müssen 

als mit der, die sich aufgrund von § 21 Abs. 3 und 4 KiTaG ergeben würde und von der Be-

triebserlaubnisbehörde so benannt sind“ (s. auch Begründung zu § 3 Abs. 3 KiTaGAVO). Räum-
liche Gegebenheiten und Rahmenbedingungen sind in den Kitas im Jugendamtsbezirk der Lan-

deshauptstadt Mainz sehr unterschiedlich. Der Betrieb findet z. B. in mehrstöckigen Gebäuden 

oder in Gebäuden mit bauartbedingten Besonderheiten statt, die allesamt Auswirkungen auf 

die Aufsicht über die zu betreuenden Kinder haben. Diese besonderen Bedarfe von Kitas sollen 

im Rahmen des Sozialraumbudgets ebenso berücksichtigt werden. Die Finanzierung dieser 

Stellen aus dem Sozialraumbudget ist dauerhaft zu planen, so lange, bis sich bauliche Verän-

derungen für diese Einrichtungen umsetzen lassen. 

An welchen Kitas und in welchem Umfang Mehrpersonal für die Erlangung der Betriebserlaub-

nis erforderlich ist, wurde im jeweiligen konkreten Betriebserlaubnisverfahren festgestellt. 

Aus den Mitteln des Sozialraumbudgets fließen voraussichtlich rund 20 Prozent in die Finan-

zierung des betriebserlaubnisrelevanten Mehrpersonals.
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Der Gesetzgeber sieht für einen begrenzten und festzulegenden Zeitraum die Möglichkeit vor, 

dass für Einrichtungen, die im Zuge der Gesetzesumstellung und den damit verbundenen Ver-

änderungen in der Personalisierung von Kitas Personalstellen verlieren bzw. zu verlieren dro-

hen, ein Umstellungsprozess bezüglich der Mittelverwendung beim Sozialraumbudget in der 

vom öffentlichen Träger der freien Jugendhilfe vorzulegenden Konzeption erfolgen kann (Be-

gründung KiTaG, 2019). Der damit verbundene Bestandsschutz sowie Abschmelzungsprozess 

hat auch Auswirkungen auf die Verwendung und Höhe der für sozialräumlich-indizierte Be-

darfslagen vorgesehenen Konzeptbausteine.  

Eine fundierte Übergangsplanung bedarf einer Berücksichtigung der Grundpersonalisierung 

nach dem neuen KiTaG, der Informationen aus der Kita-Bedarfsplanung und den Kita-Bege-

hungen. Aufgrund der veränderten gesetzlichen Ausgangssituation der Kitas (v. a. Anpassung 

alte auf neue Personalisierung) ergeben sich besondere Übergangsbedarfe und Finanzierungs-

elemente, die es für die Konzeption zu berücksichtigen gilt. Um den sich darauf ergebenden 

Herausforderungen zu begegnen, gibt es die Möglichkeit einer befristeten und abschmelzen-

den Finanzierung von übergangsbedingtem Mehrpersonal. Der Übergang in der Landeshaupt-

stadt Mainz ist bis zum Ende des Kita-Jahres 2023/2024 befristet. Übergangsbedingtes Mehr-

personal ist „Personal in Einrichtungen, die nach Umstellung der Personalbemessung nach 
dem KiTaG ihren Personalbestand anpassen müssten“ (Begründung KiTaG, 2019, S. 52).  

Die Verwendung der freiwerdenden Mittel, die sich aus der Abschmelzung der übergangsbe-

dingten Mehrpersonalanteile ergeben, gehen in die Finanzierung der anderen Konzeptbau-

steine über. Dies verweist auf eine grundsätzliche Entscheidung in der Landeshauptstadt 

Mainz, dass die Konzeptbausteine des Sozialraumbudgets gegenseitig deckungsfähig sind, da-

mit das zur Verfügung stehende Budget zeitnah und konzeptionsgeleitet verausgabt wird.  

  

4 Übergangssicherung zum Einsatz der Mittel des Sozialraumbudgets 
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Das neue Kitagesetz KiTaG trat in Rheinland-Pfalz zum 01. Juli 2021 vollumfänglich in Kraft, 

sodass die Mittel des Sozialraumbudgets dann erstmals eingeplant werden können. Die 

Budgetmittel des Landes, die allerdings lediglich 60% der Gesamtpersonalkosten decken dür-

fen und somit durch den Haushalt der Landkreise bzw. Städte ergänzt werden müssen, be-

misst sich zu 40 v. H. nach dem Anteil der Kinder unter sieben Jahren und zu 60 v. H. nach dem 

Anteil der Empfänger von Leistungen nach SGB II unter sieben Jahren. Eine Neuberechnung 

der Landesanteile erfolgt erstmals 2027 und nachfolgend alle fünf Jahre.  

 

Tabelle 1: Sozialraumbudget in der Landeshauptstadt Mainz nach Kalenderjahren inkl. Ausdif-

ferenzierung der Anteile 

 2022 2023 2024 2025 2026 

Landesanteil  

(bis zu 60%) 
3.188.814,00€ 3.268.534,00€ 3.350.248,00€ 3.434.004,00€ 3.519.854,00€ 

Stadtanteil (bis 

zu 40%) 
2.125.876,00€ 2.179.022,67€ 2.233.498,67€ 2.289.336,00€ 2.346.569,33€ 

Sozialraum-

budget 
5.314.690,00€ 5.447.556,67€ 5.583.746,67€ 5.723.340,00€ 5.866.423,33€ 

 

Die Mittelzuwendung aus dem Sozialraumbudget erfolgt laut § 6 Abs. 2 KiTaGAVO grundsätz-

lich in drei gleich hohen Abschlagszahlungen (Februar, Juni, Oktober). Die vorläufige Jahreszu-

weisung wird für jedes Kalenderjahr basierend auf einer datenbankgestützten Vorausberech-

nung durch das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung ermittelt. Die Zuweisung wird 

an die Voraussetzung geknüpft, dass durch den öffentlichen Träger der freien Jugendhilfe 

„spätestens zum 31. Dezember eines jeden Jahres für das Folgejahr die Unterlagen nach § 3 

Abs. 3 [KiTaGAVO] und eine Mitteilung über den beabsichtigten Umfang der Inanspruch-

nahme dieser Zuweisung vor [gelegt wird]“ (§ 6 Abs. 3 KiTaGAVO). Darunter ist, wie mit dieser 
vorliegenden Konzeption, die nachvollziehbare Beschreibung des Sozialraums einer Kinderta-

geseinrichtung sowie eine auf dieser Beschreibung aufbauende Konzeption für den Einsatz der 

Mittel zu verstehen. Für die Landeshauptstadt Mainz hat die vorliegende Konzeption Gültig-

keit bis zur Gesetzesevaluation im Jahr 2027. Eine jährliche Überprüfung der Konzeption und 

Evaluation der Umsetzung sowie eine gegebenenfalls notwendige Anpassung der Konzeption 

sind vorzunehmen.  

Vor dem Hintergrund, dass die personellen Zuwendungen für Kitas im Sinne des Sozialraum-

budgets an eine Bedarfsanalyse geknüpft sind, ergibt sich daraus auch der Bedarf eines (pro-

5 Ausblick 
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zessbegleitenden) Monitorings in den Sozialräumen. Die erfassten Daten dienen im Besonde-

ren der Überprüfung der Personalausstattung (§§ 21 bis 23 KiTaG) und der Voraussetzungen 

für die Landeszuweisungen nach § 25. Im Fokus steht die Frage nach einem bedarfsgerechten 

Einsatz der Mittel, gleichzeitig sollen die Daten auch für statistische Zwecke genutzt werden, 

um Entwicklungen im Gesamtsystem der Kitas erkennbar zu machen (Begründung KiTaG, 

2019, S. 54). Die Monitoring-Daten stehen somit auch in Bezug zu der für 2027 geplanten Ge-

setzesevaluation. Darin wird es insbesondere auch darum gehen, „wie sich die Verwendung 
der Zuweisungen nach § 25 Abs. (Sozialraumbudget) entwickelt hat“ (Begründung KiTaG, 
2019, S. 55). Daraus ergibt sich ein neues und bedeutsames Aufgabenfeld für die Jugendhilfe- 

und Sozialplanung, indem die Kita-Bedarfsplanung unter Einbezug der Kita-Sozialraumanalyse 

zur Kita-Berichterstattung weiterentwickelt wird. Mit den Einsatzmöglichkeiten des Sozial-

raumbudgets eröffnen sich auch perspektivisch neue Möglichkeiten zur Weiterentwicklung 

der sozialen Infrastruktur.   
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Anhang 



Mainzer Situationsbericht 2022 

Liebe Kita-Leitungen, 
 
das Jugendamt der Stadt Mainz hat das Institut für Sozialpädagogische Forschung 
Mainz gGmbH beauftragt, sie in der Konzeptentwicklung zur Umsetzung des 
Sozialraumbudgets zu begleiten, welches seit 1. Juli 2021 mit Inkrafttreten des 
Kita-Zukunftsgesetzes gültig ist. Ziel ist es dabei, die Mittel so einzusetzen, dass 
Benachteiligungen von Kindern und ihren Familien (z.B. durch niedrigschwellige 
eltern- und familienunterstützende Angebote oder durch eine verstärkte 
Personalausstattung) ausgeglichen werden können. 
 
Für unser Vorhaben benötigen wir Ihre Mithilfe, da Sie die Expert*innen für Ihre 
Kita und die Bedarfe im dazugehörenden Sozialraum sind. Bitte füllen Sie den 
Situationsbericht bis zum 13. Mai aus. Die Ergebnisse des Situationsberichtes 
werden in den weiteren Konzeptentwicklungsprozess des Sozialraumbudgets als 
wichtige Datengrundlagen einfließen. 
 
Bitte beachten Sie den Hinweis, dass eine Berücksichtigung beim 
Sozialraumbudget ohne Ausfüllen des Situationsberichtes nicht möglich ist! 
 
Die Bearbeitung des Berichtes nimmt etwa 20-30 Minuten in Anspruch. Sie können 
den Bericht auch zwischenspeichern (Es wird Ihnen eine Datei zum Speichern 
angezeigt. Diese wird in der Regel im Ordner "Download" abgespeichert). 
 
Sollten Sie Fragen haben oder Unterstützung benötigen, wenden Sie sich gern an 
uns. Für inhaltliche Rückfragen stehen Ihnen Madeleine Jung 
(madeleine.jung@ism-mz.de) und Svenja Peters (svenja.peters@ism-mz.de) zur 
Verfügung. In dringenden Fällen können Sie sich auch an das Sekretariat (06131- 
24041-10) wenden. 
 
Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung! 
 
Madeleine Jung und Dr. Svenja Peters 
 

 
 
Datenschutzhinweise (Pflichtfrage) 
 

Vielen Dank, dass Sie an der Befragung zu den kitabezogenen Bedarfslagen 
hinsichtlich sozialen Belastungsfaktoren von Familien und der bestehenden 



Versorgungsstruktur teilnehmen. 
Datenschutz hat für uns einen besonders hohen Stellenwert. Bevor es losgehen 
kann, daher ein kurzer Hinweis zum Datenschutz: 
 
 
Verantwortliche Stelle und Datenschutzbeauftragte: 
Institut für Sozialpädagogische Forschung Mainz gemeinnützige GmbH, 
Flachsmarktstr. 9, 55116 Mainz 
 
Zu allen Fragen zur Verarbeitung der Daten und der Wahrnehmung Ihrer Rechte 
gemäß der DSGVO können Sie sich an datenschutz@ism-mz.de wenden. 
 
 
Ihre Betroffenenrechte: 
Unter den angegebenen Kontaktdaten unserer Datenschutzbeauftragten können Sie 
außerdem jederzeit folgende Rechte ausüben: 
• Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten Daten und deren Verarbeitung, 
• Berichtigung unrichtiger personenbezogener Daten, 
• Löschung Ihrer bei uns gespeicherten Daten, 
• Einschränkung der Datenverarbeitung, sofern wir Ihre Daten aufgrund 
gesetzlicher Pflichten noch nicht löschen dürfen, 
• Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer Daten bei uns und 
• Datenübertragbarkeit, sofern Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder 
einen Vertrag mit uns abgeschlossen haben. 
 
Sofern Sie uns eine Einwilligung erteilt haben, können Sie diese jederzeit mit 
Wirkung für die Zukunft widerrufen. 
 
Sie können sich jederzeit mit einer Beschwerde an die für Sie zuständige 
Aufsichtsbehörde wenden. Ihre zuständige Aufsichtsbehörde richtet sich nach dem 
Bundesland Ihres Wohnsitzes, Ihrer Arbeit oder der mutmaßlichen Verletzung. 
Eine Liste der Aufsichtsbehörden (für den nichtöffentlichen Bereich) mit Anschrift 
finden Sie hier 
(https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-
node.html). 
 
 
Zweck der Datenverarbeitung: 
Die Daten werden im Rahmen des Projektes „Weiterentwicklung der Konzeption 
zur Verwendung des Sozialraumbudgets“ im Auftrag der Stadt Mainz erhoben. Die 
Datenerhebung dient der Definition von Sozialräumen und der Beschreibung der 
hier maßgeblichen Bedarfs- und Belastungslagen. Die abgefragten Rahmendaten 
werden verwendet für die Konzeptentwicklung für die Verwendung des 
Sozialraumbudgets. 
 
Ihre Daten werden keinesfalls an Dritte weitergegeben. 



 
Technische und organisatorische Maßnahmen zum Schutz der Daten: 
Zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten haben wir verschiedene technische 
und organisatorische Maßnahmen getroffen, insbesondere durch den Zugangs- und 
Zugriffsschutz zu unseren Datenspeicherungssystemen. 
 
Es werden keine personenbezogenen Daten erhoben. Alle erfragten Daten beziehen 
sich auf die Einrichtungsebene. 
 
 
Löschung bzw. Sperrung der Daten: 
Wir halten uns an die Grundsätze der Datenvermeidung und Datensparsamkeit. Wir 
speichern die hier erhobenen Daten nur so lange, wie es für die Durchführung des 
Vorhabens und die damit verbundenen Aufbewahrungsfristen erforderlich ist. 
 
Mehr Informationen zum Datenschutz finden Sie hier (https://www.ism-
mz.de/home/datenschutz.html) 
 

  Ich habe den Datenschutzhinweis zur Kenntnis genommen.

 
Informationen zur Kita & zum Träger 
 

 
 

Name der Kita:  
 
 

Straßenname:  
 
 

Hausnr.:  
 
 

PLZ: Bitte auswählen  
 
 

Stadtteil: Bitte auswählen  
 
 

Name des Trägers:  
 
Angaben zu den betreuten Kindern nach Altersgruppen 
 

 
Anzahl der belegten Plätze zum 01.04.2022 (Pflichtfrage) 
 
Kinder bis zur Vollendung des 2. Lebensjahres 
(U2)  
Kinder ab dem vollendeten 2. Lebensjahr und bis 
zum Schuleintritt (Ü2)  
Kinder vom Schuleintritt bis zum vollendeten 14. 
Lebensjahr  



 
Anzahl der Kinder mit diagnostizierten Behinderungen und I-Kräften 
 

 
Werden in Ihrer Einrichtung aktuell Kinder betreut, bei denen eine diagnostizierte 
(drohende) seelische Behinderung gem. § 35a SGB VIII vorliegt? 
 

  Ja 

  Nein 

  Ein Antrag/mehrere Anträge ist/sind aktuell in Prüfung oder im Antragsverfahren

 
Bitte geben Sie an, wie viele Kinder aktuell in Ihrer Kita betreut werden, bei denen 
eine diagnostizierte (drohende) seelische Behinderung gem. § 35a SGB VIII vorliegt. 
 

Anzahl der Kinder:  
 
 

Davon Anzahl der Kinder mit Integrationskraft (I-Kraft):   
 
Bitte geben Sie an, von wie vielen Anträgen auf Eingliederungs-/Integrationshilfe 
aufgrund einer (drohenden) seelischen Behinderung gem. § 35a SGB VIII in Ihrer Kita 
Sie Kenntnis haben. 
 

Anzahl der Anträge, die sich aktuell in Prüfung oder im Antragsverfahren 
befinden:  
 
Werden in Ihrer Einrichtung aktuell Kinder betreut, bei denen eine diagnostizierte 
körperliche oder geistige Behinderung (SGB IX) vorliegt? 
 

  Ja 

  Nein 

  Ein Antrag/mehrere Anträge ist/sind aktuell in Prüfung oder im Antragsverfahren.

 
Bitte geben Sie an, wie viele Kinder aktuell in Ihrer Kita betreut werden, bei denen 
eine diagnostizierte körperliche oder geistige Behinderung (SGB IX) vorliegt 
 

Anzahl der Kinder  
 
 

Davon Anzahl der Kinder mit Integrationskraft (I-Kraft):   
 
Bitte geben Sie an, von wie vielen Anträgen auf Eingliederungs-/Integrationshilfe 
aufgrund einer körperliche oder geistige Behinderung (SGB IX) in Ihrer Kita Sie Kenntnis 
haben. 
 

Anzahl der Anträge, die sich aktuell in Prüfung oder im Antragsverfahren 
befinden:  
 
Wie viele I-Kräfte sind in Ihrer Einrichtung eingesetzt (SGB XIII und IX zusammen)? 
 

Anzahl der I-Kräfte:  
 
Angaben zur kindlichen Sprachentwicklung 
 

 



Bei wie vielen Kindern (unabhängig vom Migrationshintergrund o.Ä.) ist die Kita der 
zentrale Ort zum Erlernen der deutschen Sprache? 
 

Anzahl der Kinder:  
 
Wie viele Kinder aus Ihrer Einrichtung haben einen durch ein standardisiertes Verfahren 
(z.B. Sismik, Seldak, Basik) festgestellten Sprachförderbedarf?  
 

Anzahl der Kinder:  
 
Bei wie vielen Kindern erleben Sie in der Kommunikation eine Sprachbarriere zwischen 
den pädagogischen Fachkräften und den Eltern? 
 

Anzahl der Kinder:  
 
Angaben zu Risikofaktoren für soziale Benachteiligung in Familen 
 

 
Wie hoch ist die Anzahl der Kinder in Ihrer Einrichtung, bei denen Sie die folgenden 
Risikofaktoren für soziale Benachteiligung in der Familie wahrnehmen? 
 

Bitte geben Sie die Anzahl der Kinder an. 
 
Prekäre materielle Situation der Eltern (z.B. 
Bundesteilhabegesetz, u.a. Mittagsverpflegung; 
SGB II-Bezug; Schulden; Armut; beengte 
Wohnverhältnisse) 

 

Mangelnde familiale Ressourcen/soziale 
Netzwerke (z.B. Alleinerziehende; Nachbarschaft; 
Freund*innen) 

 

Geringer Bildungstand der Eltern (z.B. kein 
Schulabschluss/keine Ausbildung)  
Massive/chronische gesundheitliche 
Beeinträchtigungen/Behinderung der Eltern (z.B. 
psychische Erkrankung; Sucht) 

 

 
Zusätzliche Bemerkungen/Besonderheiten/eigene Einschätzungen zur Situation: 
 

 
 
Angaben zu ergänzenden/vernetzenden Angeboten in Ihrer Kita 
 

 
Welche ergänzenden/vernetzenden Angebote gibt es regelmäßig in Ihrer 
Einrichtung?      
 

(unter "regelmäßig" wird hier ein für die Kita bedeutender Umfang verstanden, der 
über punktuelle Unterstützung hinausgeht) 
 

  

von 
Mitarbeiter*innen 

Ihrer 
Einrichtung/Ihres 

Trägers 
angeboten 

von externen 
Kooperationspartner*innen 

Ihrer Einrichtung 
angeboten 



Familienangebote (z.B. Eltern-Kind-Kochen, 
gemeinsame Ausflüge, …)   

Themenabende mit Fragen zum Thema 
Kinder oder zur Erziehung   

Sprechstunde der 
Erziehungsberatungsstelle oder anderen 
Beratungsstellen 

  

Sportangebot in der Einrichtung   

Sprachangebote   

Offenes Café/ Elterncafé   

ehrenamtliche Lesepaten   

musikalische Früherziehung   

sonstige musikalische Angebote   

Aktivitäten zum Thema gesunde Ernährung   

Keine   

Anderes (bitte nennen)     

 
Möglichkeit für weitere Angaben oder Erläuterungen: 
 

 
 
Angaben zu aktuellen Kooperationen und künftigen Bedarfen 
 

 
Mit welchen Fachkräften, Fachdiensten und Institutionen kooperiert Ihre Einrichtung 
regelmäßig und bei wem sehen Sie zukünftig mehr Kooperationsbedarf? 
 

(unter "regelmäßig" wird hier ein für die Kita bedeutender Umfang verstanden, der 
über punktuelle Unterstützung hinausgeht) 
 

  Aktuell keine 
Kooperation 

Aktuell 
regelmäßige 
Kooperation 

Zukünftig mehr 
Kooperationsbedarf 

ErgotherapeutIn    

LogopädIn    

Schule    

Erziehungsberatung 
(Themenschwerpunkt: Fragen rund um 
die Erziehung und Entwicklung von 
Kindern und Jugendlichen) 

   

Lebensberatung und Psychologische 
Beratung    



Medizinischer Bereich (z.B. Kinderärzte, 
Hausärzte)    

Allgemeiner Sozialer Dienst im Amt für 
Jugend und Familie    

Gemeinwesenarbeit    

PsychologIn    

Sozialpädiatrisches Zentrum 
SPZ/Frühförderstellen    

Fachkraft für (Fremd-)Sprachen    

Fachkraft für Sport/Bewegung    

Fachkraft für Musik    

Fachkraft für 
Naturwissenschaft/Technik    

Fachkraft für Frühförderung    

Kita-Fachberatung    

Träger/Dachverband/verwaltende 
Stellen    

Sozialpädagogische Unterstützung     

Andere Kindertageseinrichtungen    

Tagespflegepersonen    

Vereine/Ehrenamt    

Diversitäts- und 
Diskriminierungsbezogene 
Unterstützung  

   

Sonstiges     

 
Möglichkeit für weitere Angaben oder Erläuterungen: 
 

 
 
Angaben zu Interkulturellen Fachkräften 
 

 
Erhält Ihre Einrichtung aktuell personelle Unterstützung aufgrund von erhöhtem Anteil 
an Kindern mit Migrationshintergrund (Interkulturelle Fachkraft)? 
 

  Nein

  Ja 

 
Wie viele Stunden in der Woche sind IKFs bei Ihnen eingesetzt? 
 



Anzahl der Gesamtstunden  
 
Angaben für räumlichen Ressourcen 
 

 
Über welche räumlichen Ressourcen verfügen Sie für Eltern- und Familienangebote? 
 
a) innerhalb ihrer Kita: 

 
b) außerhalb der Kita in ihrem Sozialraum: 

 
 
Mitteilungsfeld 
 

 
Gibt es von Ihrer Seite noch etwas, das Sie uns mitteilen möchten? 
 

 
 
Hinweis: 
 

Mit dem Öffnen der nächsten Seite wird der Fragebogen automatisch an uns 
übermittelt. Bitte beachten Sie, dass Sie keine zusätzliche Eingangsbestätigung 
erhalten. 
 
Nach dem Absenden des Bogens haben Sie die Möglichkeit, alle Antworten 
auszudrucken bzw. über die Funktion "Kopieren" (über einer Rechtsklick, wenn 
alles markiert wurde) zentral in einem Dokument (z.B. Word) auf ihrem Laufwerk 
abzuspeichern. 
 

 
Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Der Bogen wurde nun automatisch gespeichert und an 
uns übermittelt. 
 
Sie haben die Möglichkeit Ihre Antworten nun zu speichern oder auszudrucken. 
 
Sie können den Internet-Browser jetzt schließen. 
 


